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Kassenführung bei mobilen Handelsbetrieben  

ohne feste Betriebsstätte - Anforderungen, typische 

Fehler und steuerliche Konsequenzen 

 

Mobile Handelskonstellationen - insbesondere im Bereich des 
Lebensmittelhandels - sind in der Praxis keineswegs selten. Ty-
pischerweise erfolgt der tägliche Wareneinkauf bei Großhänd-
lern mit anschließender unmittelbarer Weiterveräußerung an 
Abnehmer, ohne dass eine feste Betriebsstätte oder Lagerhal-

tung besteht. Die Geschäftsabwicklung erfolgt dabei häufig voll-
ständig in bar. Gerade in diesen Fällen zeigt sich in der Praxis, 
dass die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Kassenfüh-
rung häufig unterschätzt werden. Der Umstand, dass Umsätze 
außerhalb einer festen Betriebsstätte erzielt werden, führt je-
doch zu keiner Erleichterung der gesetzlichen Aufzeichnungs-
pflichten. Vielmehr besteht aufgrund der Bargeschäfte ein ge-
steigertes Bedürfnis nach nachvollziehbaren und zeitgerechten 
Aufzeichnungen. 

Mobile Handelsbetriebe mit Bargeschäften unterliegen uneinge-
schränkt den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Kassen-
führung. Typische Mängel wie fehlende Einzelaufzeichnungen, 
unvollständige Kassenberichte oder nachträgliche Erfassung 
führen regelmäßig zur Verwerfung der Buchführung. 

 

Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (z. B. X R 
19/21 bzw. X R 23/21) bestätigt, dass bereits formelle Defizite 
eine Schätzungsbefugnis begründen und die Finanzverwaltung 

die Schätzungsmethode nach pflichtgemäßem Ermessen wählen 
kann. 
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Bei erheblichen Mängeln der Aufzeichnungen können Schätzun-
gen erforderlich werden; im Einzelfall kann hierbei auch eine 
Rohgewinnaufschlagschätzung in Betracht kommen. Besondere 
Bedeutung kommt dabei der vollständigen und zeitgerechten 
Erfassung sowohl der Einnahmen als auch des Wareneinkaufs 
zu, da Mängel auf der Ausgabenseite die Schätzung zusätzlich 
verschärfen können. 
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